
Gesundheitliche Versorgungsplanung abrechnen – So geht’‘s! 

 

Die Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase (GVP) nach § 132g 

SGB V ist … 

 … ein strukturierter, qualifizierter Gesprächsprozess zur medizinischen, pflegerischen  

     und psychosozialen Versorgung am Lebensende mit Dokumentation des   

     individuellen Willens. 

 … gesetzlich geregelt und vollständig refinanziert für Mitglieder der gesetzlichen  

     Krankenkassen. 

GVP lohnt sich für Ihre Einrichtung – Es bringt … 

 … rechtliche Sicherheit im Umgang mit Krisen- und Notfallsituationen, 

 … Entlastung Ihrer Mitarbeitenden, 

 … Qualitätssicherung und Profilstärkung Ihrer Einrichtung, 

 … einen Beitrag zu würdevoller, selbstbestimmter Versorgung Ihrer Bewohner*innen. 

Was brauchen Sie, um GVP umsetzen und abrechnen zu können? 

1. Prüfen … ob alle Anforderungen der Rahmenvereinbarung erfüllt sind. 

 

2. Erklären … mittels des Formulars Anlage 1. 

 

3. Einreichen … bei den Krankenkassen auf Landesebene (federführend für Berlin: mkk  

    Landesverband Mitte Landesvertretung Berlin und Brandenburg). 

 

4. Abschließen … einer Vergütungsvereinbarung mit den Landesverbänden der  

     Krankenkassen und den Ersatzkassen (legt monatlichen pauschalen  

     Erstattungsbetrag auf Basis Ihrer Angaben fest). 

 

Erfüllen Sie alle Anforderungen? 
 

Einrichtung 
 

 vollstationäre Pflegeeinrichtung im Sinne des § 43 SGB XI 
oder 

 Einrichtung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
nach § 75 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 

 

Personal/ 
Qualifikation 
 

 mind. eine*n Berater*in namentlich benennen 
 Berater*in mit Grundqualifikation und Weiterbildung nach §132g 

SGB V (mind. 1. Teil der Weiterbildung muss abgeschlossen sein) 
 Berufserfahrung nachweisbar 
 

Konzept & 
Dokumentation 
 

 GVP-Konzept schriftlich vorhanden – enthält v. a. Angaben zu 
 Organisation der GVP 
 Einbettung in die Gesamtstruktur der Einrichtung 
 einrichtungsindividuelles Qualitätsmanagement 
 interne Vernetzung (z. B. Pflege, Sozialdienst) 
 externe Vernetzung (z. B. Hausärzt*innen) 

 

Finanzierung/ 
Kostenangaben 

 Nachweise zur Kalkulation der Bruttopersonal- 
kosten/ Aufwand zur Erbringung der Leistung 

 
Wichtig zu wissen:  

 für Privatversicherte: Bei Wunsch nach GVP 

Klärung mit der Krankenversicherung 

Noch Fragen offen? 
Kontaktieren Sie uns gern über palliativ@jsd.de oder 

sichten Sie die FAQs auf der GKV-Website! 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hospiz_palliativversorgung/versorgungsplanung/Anlage_1_-_Erklaerung_zur_Erfuellung_der_Anforderungen_nach__14_der_Vereinbarung_nach__132g_Abs._3_SGB_V.pdf
mailto:palliativ@jsd.de
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hospiz_und_palliativversorgung/letzte_lebensphase/gesundheitliche_versorgungsplanung.jsp

